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Rechtes Seeufer

Steuermillionen für einen Rebberg
Lohnt es sich, für 7 Millionen Franken ein Stück Rebland der Küsnachter Weinbauern Welti

zu erhalten? Nein, findet die Gemeinde. Es dürfe dabei nicht nur um das Geld gehen, sagen

dagegen die Befürworter der Initiative, über die Küsnacht im Dezember abstimmt.

chen Sie diese einfache kaufmännische
Rechnung selber!»

Das Szenario des Initianten hat einen
realen Hintergrund: Die beiden Welti-
Brüder sind über 70-jährig. Um das
6240 Quadratmeter grosse Land unter-
einander aufteilen zu können, müssten
ihre Erben das Grundstück wohl ver-
kaufen. Dann, befürchtet Sulser, wer-
den dort Wohnungen entstehen. Doch
das Rebland, sagt der Küsnachter, sei
ein wichtiger Freiraum zwischen Küs-
nacht und Erlenbach und trenne die
Siedlungen voneinander.

Wenig Nutzen für viel Geld
Vor Sulser hatte Hochbauvorstand
Bernhard Bühler (FDP) die ablehnende
Haltung des Gemeinderats vertreten.

Sein Hauptargument: Die 7 Millionen
Franken, die Küsnacht den Weltis bei
der Umzonung wegen des Wertverlus-
tes des Landes zahlen müsste, stünden
in keinem Verhältnis zum erhofften
Nutzen.

Denn für die Erholung der Bevölke-
rung sei das Land nur beschränkt geeig-
net: «Die Öffentlichkeit könnte nur den
Weg nutzen, der den Reben entlang
führt», sagte Bühler. «Das Grundstück
selber aber nicht.» Die Umzonung be-
deute zudem nicht, dass die Reben für
künftige Generationen erhalten blie-
ben. «Denn die Besitzer können nicht
zum Rebbau verpflichtet werden.»

In den Augen des Gemeinderats ist
die Umzonung auch aus raumplaneri-
schen Gründen nicht sinnvoll. Küs-
nacht habe bereits viele Freihaltezo-
nen, sagt er. Und zur Trennung der
Siedlungsräume leiste der Landstreifen
keinen wichtigen Beitrag.

Behörde soll konsequent sein
Mit launigen Worten stemmte sich Sul-
ser gegen diese Ansicht. Er verwies auf
zahlreiche Grundsatzpapiere, die der
Gemeinderat in den letzten 30 Jahren
verabschiedet hat. «Die Gemeinde ist als
ehemaliges Weinbaudorf daran interes-
siert, den Rebberg im Giesshübel zu er-
halten», zitierte er etwa aus einer Wei-
sung von 1979.

Und in den politischen Richtlinien
2004 bis 2008 des Gemeinderats
heisse es, die schönen Naturschutzge-
biete und Landschaften müssten für
die kommenden Generationen erhal-
ten bleiben. «Sind diese Beschlüsse in-
zwischen widerrufen worden?», fragte
Sulser rhetorisch und antwortete
gleich selber: «Nein? Dann leben wir
doch danach!»

Die 7 Millionen Franken, welche die
Gemeinde den Welti-Brüdern als Ent-
schädigung zahlen müsste, könne sich
Küsnacht leisten, fand Sulser. Immer-

hin würden die Weinbauern nur 43 Pro-
zent des geschätzten Werts verlangen.
«57 Prozent wäre Schenkung!»

Die Gemeinde würde damit nur
1130 Franken pro Quadratmeter bezah-
len, rechnete der ehemalige Finanzvor-
stand vor, der sich 2003 gegen eine ähn-
liche, wenn auch grössere Umzonung
auf der Forch gewehrt hatte.

Neid auf die Welti-Brüder?
Ein privates Interesse, betonte Sulser,
verfolge er mit seiner Initiative nicht,
auch wenn er in der Nähe wohne. Das-
selbe sagte sein Nachredner – Notar Ul-
rich Regli, der die Welti-Brüder beraten
hat. Die Initiative sei letztlich ein Ge-

winn für alle Küsnachter, denn sie
bringe mehr Lebensqualität. «Nur Geld-
menschen sind gegen die Umzonung»,
sagte Regli. «Und Neider, die es stört,
dass die Weltis kassieren.»

Neider meldeten sich am Anlass je-
doch keine zu Wort – wohl aber «Geld-
menschen», die sich um die Küsnachter
Finanzen sorgen. So kamen aus dem Pu-
blikum Fragen, ob sich Küsnacht die
Umzonung wirklich leisten könne, oder
ob dies unter Umständen einen Verkauf
von Liegenschaften zur Folge hätte.

Die Antwort war deutlich: Küsnacht
verfüge zwar über viel Eigenkapital –
rund 171 Millionen Franken. Doch das
meiste davon, sagte Gemeindepräsident
Max Baumgartner (FDP), sei nicht flüssig
oder für Investitionen in den nächsten
Jahren vorgesehen.

Von Michel Wenzler
Küsnacht – Der Abstimmungskampf um
den Erhalt eines Stücks Rebland der
Küsnachter Welti-Brüder ist eröffnet.
Initiant Hans Sulser (FDP) möchte, dass
der letzte Streifen, der im Giesshübel
noch in der Bauzone liegt, der Freihalte-
zone zugewiesen wird. Die Gemeinde-
versammlung stimmt am 7. Dezember
darüber ab. Am Montagabend kam es
im reformierten Kirchgemeindehaus in
Küsnacht zum ersten öffentlichen
Schlagabtausch zwischen Befürwortern
und Gegnern.

Sulser, der in der Nähe des Rebbergs
wohnt, stellte den rund 70 Anwesenden
gleich zu Beginn eine Schicksalsfrage:
«Kann ein Rebbauer weiterleben, wenn
er seine Miterben auszahlen muss? Ma-

Küsnacht fordert die Mobilfunkanbieter heraus

Keine Antennen mehr in der Kernzone
achsen zugelassen sein. Neue Anten-
nen sollen hauptsächlich in Gewerbe-
und Industriezonen gebaut werden. Als
zweite und dritte Priorität sind Wohn-
zonen mit Gewerbeanteil und Wohnzo-
nen, in denen mässig störendes Ge-
werbe zulässig ist, vorgesehen. In Kern-
zonen, reinen Wohnzonen und Erho-
lungszonen sollen dagegen keine mehr
gebaut werden dürfen. Die Küsnachter
stimmen an der Gemeindeversamm-
lung vom 7. Dezember darüber ab.

Anbieter werden rekurrieren
28 Mobilfunkanlagen hat Küsnacht
heute. Ein Ja würde aber nicht bedeu-
ten, dass es künftig weniger Antennen
in Küsnacht geben würde, versuchte
Gemeinderat Bühler falschen Hoffnun-
gen vorzubeugen. «Und wir sind uns
auch bewusst, dass die Mobilfunk-
anbieter den Beschluss juristisch an-
fechten werden.» (miw)

Neue Regeln sollen den
Antennenwildwuchs im
Dorf eindämmen.

Die Gemeinde Küsnacht versucht, mit
planerischen Massnahmen den Bau
von Mobilfunkantennen zu steuern.
Wie bei der Umzonung des Welti-Reb-
lands (siehe Artikel oben) wäre dazu
eine Änderung der Bau- und Zonenord-
nung nötig. Als Novum in der Schweiz
bezeichnete Hochbauvorstand Bern-
hard Bühler an einer Veranstaltung am
Montag das Küsnachter Vorhaben.

Die Idee dahinter: Eine Planungs-
zone soll festsetzen, wo im Dorf Anten-
nen gebaut werden dürfen und wo
nicht. Die Antennen sollen in erster Li-
nie der Versorgung der Quartiere die-
nen. Grundsätzlich sollen sie nur noch
in stark frequentierten Siedlungsgebie-
ten und entlang den Hauptverkehrs-
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Abgehoben Der Zumiker Bildhauer André Becchio hat
gestern seine Holzskulptur «Abgehoben» zum Zürcher
Kreuzplatz transportiert. Während vier Monaten soll das
3 Meter hohe Werk vor dem Restaurant Nooba «mit Farbe,
Freude und Wärme die Winterstimmung vertreiben». (may)

Nachrichten

Küsnacht
Gemeinde bewilligt
diverse Kredite

Der Gemeinderat unterstützt den Küs-
nachter Tennisclub Itschnach, der seine
fünf Sandplätze sanieren will, mit maxi-
mal 221 000 Franken. Das schreibt die
Gemeinde in einer Mitteilung. Weiter
spricht der Gemeinderat 47 503 Fran-
ken für den Kauf von 709 Quadratme-
tern Land in der Freihaltezone sowie
30 000 Franken für die Sanierung der
an die Sternenfeldstrasse angrenzenden
Parkplätze, die der Schulgemeinde ge-
hören. 10 000 Franken hat der Gemein-
derat zudem für die Stiftung Elternsein
ausgegeben. Damit wurde die August-
ausgabe des Magazins «Fritz + Fränzi»
unterstützt. (ps)

Stäfa
Firma Pünter wieder für
Friedhofsunterhalt zuständig

Der Vertrag über den Unterhalt der Stäf-
ner Friedhofsanlage Kirchbühl mit der
Firma Pünter Blumen.garten läuft Ende
2009 aus. Deshalb hat die Gemeinde die
Arbeit im August öffentlich ausgeschrie-
ben, wie sie in einer Mitteilung schreibt.
Nach der Prüfung diverser Kriterien wie
Preis, Referenzen, Qualitätsmanage-
ment und Mitarbeiterqualifikation hat
die Gemeinde den Auftrag für den Un-
terhalt der nächsten sechs Jahre erneut
der Firma Pünter vergeben. Der Zu-
schlag ist nicht angefochten worden
und ist nun deshalb rechtskräftig. (ps)

Stäfa
Zivilschutz hilft im Altersheim
Lanzeln beim Umzug

Am 1. März 2010 ist der zweite Trakt,
das Haus B, des Stäfner Alterszentrums
Lanzeln baulich fertiggestellt und be-
zugsbereit. Der Zivilschutz, der bereits
beim Umzug ins Haus A mitgeholfen
hat, wird wiederum für mindestens
5 Tage vor Ort sein. Es müssen rund
40 Senioren im Alter von durchschnitt-
lich 88 Jahren umziehen. Davon sind ei-
nige Bewohner des Hauses A sowie die
36 Bewohner des Hauses C, das einer
umfassenden Sanierung unterzogen
werden soll, betroffen. Der Gemeinde-
rat hat den Einsatz bewilligt. (ps)

Tag der offenen Tür
an neuer Schule

Männedorf – Am vergangenen Samstag
veranstaltete die Swiss International
School (SIS) einen Besuchstag. Über 100
interessierte Personen machten den An-
lass zu einem grossen Erfolg. Seit die-
sem Sommer wird an der zweisprachi-
gen Tagesschule in Männedorf unter-
richtet. Die denkmalgeschützten Schul-
räume befinden sich unweit des Bahn-
hofes Uetikon am See. Unter dem Motto
«internationale Ausrichtung, lokale
Verankerung» werden Kinder ab 3 Jah-
ren bis zu ihrem Schulabschluss beglei-
tet. Die Schüler absolvieren ihre ge-
samte Ausbildung in den Sprachen
Deutsch und Englisch. Dadurch sollen
primär die Anforderungen des schwei-
zerischen Bildungswesens erfüllt wer-
den. Andererseits ist somit auch die An-
bindung an internationale Ausbildungs-
gänge möglich. Männedorf ist nach Ba-
sel, Winterthur und Zürich bereits der
vierte nationale Standort der SIS. (pkn)

«Nur Geldmenschen sind
gegen die Umzonung
des Reblands. Und
Neider, die es stört, dass
die Weltis kassieren.»
Ulrich Regli, Notar

Vortrag über Gewalt
gegen alte Menschen

Uetikon – Am Jahrestreff der Arbeits-
gruppe 50plus referierte Expertin Bet-
tina Ugolini zum Thema «Gewalt gegen
alte Menschen in der Familie». Rollen-
verständnis, Gewalterlebnisse, Paarbe-
ziehungen, beruflicher Druck sowie
Geld-, Raum- und Zeitprobleme spielten
eine Rolle, so Ugolini. Oft handle es sich
um subtile psychische Gewalt. Ein gutes
Verhältnis zwischen Eltern und Kindern
sei der grösste Garant für gegenseitiges
Verständnis. Seien Kinder aber sehr
streng erzogen worden, könne es gegen
alternde Eltern zu Racheakten kommen.
Wichtig sei für Betroffene, nicht zu
schweigen, die Gewalt nicht zu akzeptie-
ren. In einem zweiten Referat stellte Ge-
schäftsleiter Bertino Somaini seine Or-
ganisation Unabhängige Beschwerde-
stelle für das Alter Schweiz vor. (ps)
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Ausschreibung
von Bauprojekten

Projektverfasser: UBV Services AG, Seestrasse
97, 8707 Uetikon am See: Umnutzung des ehema-
ligen Ladenlokals zur Bibliothek, Bergstr. 101,
Vers.-Nr. 1506, Kat.-Nr. 4444 (Zone WG 2.3).

Neue Verordnungen

Entsorgungsverordnung

Die momentan gültige Abfallverordnung der
Gemeinde Uetikon am See stammt aus dem
Jahre 1993. In den letzten 16 Jahren hat sich die
Haltung gegenüber dem Umgang mit Abfällen
verändert, weshalb eine Überarbeitung gerecht-
fertigt schien. Mit Beschluss vom 16. Dezember
2008 hat der Gemeinderat Uetikon am See die
Entsorgungsverordnung festgesetzt. Die Entsor-
gungsverordnung bedarf der Genehmigung durch
den Regierungsrat des Kantons Zürich.
Gegen diesen Beschluss kann innert 30 Tagen,
von der Publikation an gerechnet, beim Bezirks-
rat Meilen, 8706 Meilen, schriftlich Rekurs erho-
ben werden. Die im Doppel einzureichende
Rekursschrift muss einen Antrag und dessen
Begründung enthalten. Der angefochtene Be-
schluss ist beizulegen. Die angerufenen Beweis-
mittel sind genau zu bezeichnen und, soweit mög-
lich, beizulegen.
Die Entsorgungsverordnung liegt während der
Rekursfrist bei der Gemeindeverwaltung (Um-
weltsekretariat, Weissenrainstrasse 20, 8707
Uetikon am See) zu den Schalteröffnungszeiten
zur Einsicht auf.
Gemeinderat Uetikon am See AI7867ztgA

Uetikon am See

Ortsplanungen

Eisenbahnrechtliches Plangenehmigungs-
gesuch
Forchbahn, Haltestelle Zollikerberg
(Rosengarten), Perronanpassungen an
Niederflur

Gesuchsteller: Forchbahn AG, Zürich.
Ort: Haltestelle Zollikerberg (Rosengarten).
Gegenstand: Erhöhung der beiden Perrons Gleis
1 und Gleis 2, Anbringen von taktilvisuellen
Sicherheitslinien für Sehbehinderte sowie die
Erneuerung der Perronmöblierung und Infra-
struktur.
Verfahren: Das Verfahren richtet sich nach den
Art. 18 ff. des Eisenbahngesetzes (EBG; SR
742.101), der Verordnung über das Plangenehmi-
gungsverfahren für Eisenbahnanlagen (VPVE; SR
742.142.1) und subsidiär nach dem Bundesgesetz
über die Enteignung (EntG; SR 711). Leitbehörde
für das Verfahren ist das Bundesamt für Verkehr
(BAV).
Öffentliche Auflage: Gesuchsunterlagen können
vom 6. November bis zum 5. Dezember 2009 in
der Bauabteilung Zollikon, Gemeindehaus, Berg-
strasse 20, 8702 Zollikon, während der Öffnungs-
zeiten eingesehen werden.
Einsprachen: Wer nach den Vorschriften des
Bundesgesetzes über das Verwaltungsverfahren
(VwVG; SR 172.021) oder des Bundesgesetzes
über die Enteignung (EntG; SR 711) Partei
ist, kann während der Auflagefrist Einsprache
erheben.
Einsprachen sind innert der Auflagefrist (Datum
Poststempel) schriftlich und begründet im Dop-
pel beim Bundesamt für Verkehr (BAV), Sektion
Bewilligungen II, 3003 Bern, einzureichen.
Wer keine Einsprache erhebt, ist vom weiteren
Verfahren ausgeschlossen (Art. 18f Abs. 1 EBG).
Einwände gegen die Aussteckung oder die Auf-
stellung von Profilen sind sofort, jedenfalls aber
vor Ablauf der Auflagefrist beim BAV vorzubrin-
gen (Art. 18c Abs. 2 EBG).
Innerhalb der Auflagefrist sind auch sämtliche
enteignungsrechtlichen Einwände sowie Begeh-
ren um Entschädigung oder Sachleistung geltend
zu machen (Art. 18f Abs. 2 EBG).
Zollikon, 6. November 2009
Bauabteilung Zollikon AI7881ztgA

Zollikon


